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Informationszugang nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 
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mit Email vom 03. August 2021 haben Sie beantragt, Ihnen die von der Bundesnetzagentur hin-
sichtlich  der  Netzneutralität  erstellte  Überprüfung  der  Sperrung  der  Domains  newalbumrelea-
ses.net und nsw2u.com durch die Clearingstelle Urheberrecht im Internet (CUII) zuzusenden. 
 
Hierzu ergeht folgende Entscheidung:  
 

1. Ihrem Antrag wird stattgegeben. 
2. Der Bescheid ergeht gebühren- und auslagenfrei. 

 
 
Begründung:  
 
1. Gemäß § 1 Absatz 1 IFG haben Sie einen Anspruch auf die von Ihnen beantragten Infor-
mationen. 
Dieser Email beigefügt sende ich Ihnen die formlosen Überprüfungen der Bundesnetzagentur zu 
den Empfehlungen der Clearingstelle Urheberrecht im Internet (CUII) betreffend die Sperrungen 
der Domains newalbumreleases.net und nsw2u.com. 
 
Vor der Einrichtung einer DNS-Sperre (ex-ante) hat die Bundesnetzagentur keine rechtliche Kom-
petenz zur Überprüfung der (geplanten) Sperre. Insbesondere besteht weder eine Anzeige- noch 
eine Genehmigungspflicht für DNS-Sperren durch die Internetzugangsanbieter. Die Prüfung und 
Stellungnahme der Bundesnetzagentur erfolgen daher zu diesem Zeitpunkt formlos.  
Das freiwillige Verfahren der CUII hat aber keine präjudizielle Wirkung auf die Sach- und Rechts-
lage insbesondere in Bezug auf die ex-post-Befugnisse der Bundesnetzagentur. Sollten sich nach 
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Einrichtung der DNS-Sperre Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen die Vorgaben zur Netzneut-
ralität ergeben, etwa wenn entsprechender Tatsachenvortrag seitens der Betreiber von Webseiten 
erfolgt, leitet die Bundesnetzagentur ein förmliches Verfahren ein. 
 
Die Anwendungsbereiche des Umweltinformationsgesetzes (UIG) und des Verbraucherinformati-
onsgesetzes sind nicht eröffnet. Bei den von Ihnen begehrten Informationen handelt es sich nicht 
um  Umweltinformationen  im  Sinne  des  §  2  Absatz  3  UIG  und  auch  nicht  um  Informationen  im 
Sinne des § 1 VIG. 
 

2. Die Kostenentscheidung beruht auf § 10 Absatz 1 Satz 2 IFG. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen  diesen  Bescheid  kann  innerhalb  eines  Monats  nach  Bekanntgabe  Widerspruch  bei  der 
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 
4, 53113 Bonn erhoben werden.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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